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Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung                                                                                                                          Abwägung der Stadt 
 

Teil I: Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum; Abteilung Bodendenkmalpflege / Archäologisches Lan-
desmuseum 

1.2 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege; Abt. Denkmalpflege  
1.3 Landesamt für Bauen und Verkehr 
1.4 Industrie- u. Handelskammer Potsdam 
1.5 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz; Regionalabteilung West 
1.6 Zentraldienst der Polizei; Kampfmittelbeseitigungsdienst 
1.7 Landkreis Oberhavel; Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Verkehr; FB Bauordnung und Kataster; FD rechtliche Bauaufsicht / Planung 
1.8 Stadt Hennigsdorf; Fachbereich Stadtentwicklung, Fachdienst II / 3, Öffentliche Anlagen 
 

 

Teil II: Grundstückseigentümer 

 
2.1         Stadt Hennigsdorf; FB III Fachbereich Soziale Einrichtungen 
2.2 Manfred Behrendt 
2.3 Herr List (Gesprächsprotokoll) 
2.4 Franziska Gribat, Marcus Albert 
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Teil I: 
Behörden und Träger öffentlicher Belange 
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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum; Abteilung Bodendenkmalpflege / Archäologisches Landesmuseum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1.1 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Denkmalschutzrechtliche Belange werden durch die Rege-
lungen der Erhaltungssatzung nicht berührt. 
In Kapitel 5.1 wird unter der Überschrift „Verhältnis zum 
Denkmalschutz“ der Hinweis auf das Bodendenkmal aufge-
nommen sowie die mitgeschickte Karte mit der Abgrenzung 
des Bodendenkmals dargestellt. 
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Zu 1.1 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zu c) 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Denkmalschutzrechtliche Belange werden durch die Rege-
lungen der Erhaltungssatzung nicht berührt. 
In Kapitel 5.1 wird unter der Überschrift „Verhältnis zum 
Denkmalschutz“ der Hinweis auf das Bodendenkmal aufge-
nommen sowie die mitgeschickte Karte mit der Abgrenzung 
des Bodendenkmals dargestellt. 
 
Zu d) 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Siehe Abwägung zu c). 
 
Zu e) 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Ein Exemplar der wirksam gewordenen Erhaltungssatzung 
wird an das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpfle-
ge und das Archäologische Landesmuseum, Abteilung Bo-
dendenkmalpflege / Archäologisches Landesmuseum über-
geben. 
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Zu 1.1 
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1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum; Abteilung Denkmalpflege 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1.2 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die eingetragenen Denkmale (bis auf die Gedenktafel) sind 
bereits in Kapitel 3 und 3.1 der Begründung zur 
Erhaltungssatzung benannt. Auf das Verhältnis zum 
Denkmalschutz wird in Kapitel 5.1 bereits verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu c)  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 

Landesamt für Bauen und Verkehr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1.3 
 
 
 
 
 
c) 

 

 
 
 
 
 
Zu c) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 

Industrie- und Handelskammer Potsdam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.5 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz; Regionalabteilung West  



Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung Abwägung der Stadt 

14 
 

Zu 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
 
 
g) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu c) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu d) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu e) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu f) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu g) 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Ein Exemplar der wirksam gewordenen Erhaltungssatzung 
wird an das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz; Immissionsschutz – RW4 übergeben. 
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1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 

Zentraldienst der Polizei; Kampfmittelbeseitigungsdienst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.7 Landkreis Oberhavel; Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Verkehr; FB Bauordnung 
und Kataster; FD rechtliche Bauaufsicht / Planung 
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Zu 1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1.7 
 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
h) 
 
 
 
 
 
i) 

 
 

 
Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Zu c) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erarbeitung der Erhaltungssatzung wurde von einem 
intensiven Beteiligungsprozess begleitet, bei dem die 
Öffentlichkeit beteiligt und die betroffenen 
Grundstückseigentümer persönlich zur Mitwirkung 
eingeladen wurden. 
 
Zu d) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu e) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Zu f) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Zu g) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Zu h) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu i) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 

Stadt Hennigsdorf; Fachbereich Stadtentwicklung, Fachdienst II / 3, Öffentliche An-
lagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gestaltung der Wartehalle wird unter Beachtung der Ziel-
setzung der Erhaltungssatzung vorgenommen. 
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Teil II: 
Grundstückseigentümer 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

Stadt Hennigsdorf; FB III Fachbereich Soziale Einrichtungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu a) 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Es erfolgt eine klarere textliche Zuordnung in der 
Begründung. 
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Zu 2.1 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 

 

Zu b) 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Es sind lediglich historisierende Schmuck- und Zierelemente 
bei Neubauten nicht genehmigungsfähig. Traufgesimse, v.a. 
konstruktiv bedingt, sind damit bei Neubauten möglich. 
Faschen an Neubauten können auch in Form einer 
farblichen Absetzung gestaltet werden. Hierzu wird in die 
Begründung zur Erhaltungssatzung eine Klarstellung 
aufgenommen. 
 
Zu c) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Der Erhalt des Erscheinungsbildes der straßenseitigen 
Außenfassaden der Haupt- und Nebengebäude, 
insbesondere ihre flächige Wirkung, entspricht der 
städtebaulichen Gestalt des Satzungsgebietes und liegt im 
öffentlichen Interesse. Dies erfordert, dass ein vertretbarer 
Abstand zwischen der Scheibenebene der Fenster und der 
Fassadenebene erhalten bleibt. Ein Nachführen der Fenster 
ist bisher bei Dämmmaßnahmen nicht erforderlich gewesen. 
Darüberhinaus bestehen weitere Möglichkeiten zur 
Einhaltung der EnEV-Werte, z.B. durch wirkungsvollere, 
schmalere Dämmstoffe oder in Kombination mit 
Innendämmung.  
 

Zu d) 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Es wird klargestellt, dass die Zulässigkeit für einzelne Dach-
flächenfenster auf den vom öffentlichen Straßenraum sicht-
baren Dachflächen im oberen Dachbereich besteht, soweit 
sie die vorgenannten Anforderungen an Dachflächenfenster 
erfüllen und in einem kleineren Format ausgeführt werden 
als Fenster im unteren Dachbereich. Dies entspricht auch 
der angesprochenen Abbildung. 
Es wird klargestellt, daß die Regelung sich auf die 
Unzulässigkeit von Dachgauben im oberen Dachbereich 
bezieht. 
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

Manfred Behrendt Zu a) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Mit dem Baukörper von „Burger King“ wurden die alten 
städtebaulichen Strukturen an dieser Stelle des 
Stadtgrundrisses als bauliche Fassung des Angers 
wiederaufgegriffen. Die Errichtung des betreffenden 
Gebäudes erfolgte dabei auf der Grundlage der Regelungen 
der bisher geltenden Gestaltungskonzeption. 
Die Gestalt des Gebäudes (Stellung, Kubatur, Größe, Höhe, 
Dachform, Fassadengliederung, Farbgebung) ist danach 
insgesamt dem Ortskern angemessen und prägt das 
Ortsbild und die Stadtgestalt mit. 
 
Die nachträglich installierte Möblierung der Außenanlagen 
mit Rutsche und Abschirmungselementen wird als 
temporäre, nicht dauerhafte Ausstattung angesehen. Bei 
einer ggfls. anstehenden Erneuerung der Geräte wird 
seitens der Stadt eine verträglichere Gestaltung der 
Außenanlagen angestrebt. Die Erhaltungssatzung kann 
dazu jedoch keine Anforderungen stellen . 
 

Zu b) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Regelungen der Erhaltungssatzung sorgen im Falle 
einer beantragten Neubebauung dafür, dass ein Gebäude 
errichtet wird, das sich in seiner Stellung, Kubatur, Größe, 
Höhe, Dachform, Fassadengliederung und Farbgebung in 
die erhaltenswerte städtebauliche Gestalt und Eigenart des 
Ortskerns einfügt und sie nicht beeinträchtigt. 
Dies gilt ebenso für bauliche Änderungen des 
Bestandsgebäudes: sie müssen den Anforderungen der 
Erhaltungssatzung an bestimmte Gestaltmerkmale 
entsprechen, die insgesamt die städtebauliche Gestalt des 
Satzungsgebietes prägen.  
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2.3 
 
 
 
 
a) 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
d) 
 

Herr List (Gesprächsprotokoll) 

 

 
Zu a) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das betreffende Gebäude steht in der alten Bauflucht des 
Dorfangers – die Stellung des Gebäudes ist dem 
historischen Stadtgrundriss angepasst. 
 
Zu b) 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Die Begründung wird wie folgt ergänzt: „Außerdem sind 
Mauern, Pfeiler und Mauertore auf den Grundstücksgrenzen 
entlang der historischen Bauflucht gestaltprägend vorhan-
den.“ 
Eine weitere klarstellende Abbildung wird eingefügt. 
 

Zu c) 
Antwort: 
Die Dachfläche des betreffenden Gebäudes an der 
Hafenstraße ist aus dem öffentlichen Straßenraum kaum 
wahrnehmbar. Dies gilt auch für die Photovoltaik-Anlage. 
Sie beeinträchtigt die erhaltenswerte städtebauliche Gestalt 
und Eigenart des Satzungsgebietes nicht.  
 
Charakteristisch im Satzungsgebiet ist, dass Solar- oder 
Photovoltaikanlagen auf den aus dem öffentlichen 
Straßenraum sichtbaren Dachflächen nicht vorhanden sind. 
Im Rahmen der Erhaltungssatzung sind sie unter Einhaltung 
bestimmter Anforderungen dennoch genehmigungsfähig. 
 
Zu d) 
Antwort: 
Soweit Photovoltaik- und Solaranlagen auf vom öffentlichen 
Straßenraum einsehbaren Dachflächen der Scheunen 
geplant sind, sind sie unter Einhaltung der gestellten 
Anforderungen der Erhaltungssatzung genehmigungsfähig. 
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2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

Franziska Gribat, Marcus Albert 

 

 
 
 

 
 
Zu a) 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
In der Begründung wird eine Klarstellung ergänzt, dass 
dieser Ausschluss nicht Gebäude betrifft, bei denen die 
Wiederherstellung des historisch an der Vorderseite 
vorhandenen Eingangs erfolgen soll.  
 
Zu b) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Satzungsgebiet sind Nebengebäude mit Flachdach 
vorhanden. Dabei handelt es sich vielfach auch um 
historische Nebengebäude. Um eine zeitgemäße 
Nutzbarkeit von neuen Nebengebäuden auf den 
rückwärtigen und weniger einsehbaren Grundstücksteilen 
zu gewährleisten, sind bei Neubauten unter Einhaltung der 
übrigen Anforderungen an Nebengebäude auch 
Flächdächer möglich. Ihre Genehmigungsfähigkeit hängt 
allerdings auch von der Lage des Nebengebäudes im 
Satzungsgebiet sowie der städtebaulichen Gestalt seiner 
Umgebung ab.  
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Zu 2.4 
c) 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
e) 

 

 
Zu c) 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die Anforderungen zur Farbgebung von 
Dachflächenfenstern werden in der Begründung 
entsprechend klargestellt. 
 
Zu d) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Farbliche Variationen von Solar- und Photovoltaikanlagen 
sind heute auf dem Markt erhältlich. Die Anforderung an 
farblich an die Dachdeckung angepasste Anlagen gelten 
lediglich für die vom öffentlichen Straßenraum sichtbaren 
Dachflächen.  
 
Zu e) 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Überwiegend vorhanden und somit prägend für die 
städtebauliche Gestalt des Satzungsgebietes sind Sockel 
mit einer Höhe von mindestens 0,5 m, die sich farblich 
sowie mit oder ohne baulichen Vor- oder Rücksprung von 
der Hauptfassade absetzen. Die Begründung wird zur 
Klarstellung entsprechend angepasst. 
 
Antwort: 
Erscheinungsformen wie am betreffenden Gebäude 
können daher erhalten bzw. wiederhergestellt werden. 
Grundsätzlich gilt, dass Sockelzonen an den 
Hauptgebäuden zu erhalten sind. 
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Zu 2.4 
f) 
 
 
 
 
g) 
 
 
 
h) 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zu f) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Regelung und Benennung von konkreten 
Hellbezugswerten im Rahmen einer Erhaltungssatzung ist 
nicht rechtmäßig. Die Begrifflichkeiten „hell und licht“ 
beziehen sich auf die typische und prägende 
Erscheinungsform der Fassadenfarben im Satzungsgebiet. 
Der Begriff ist damit für Einzelfallbeurteilungen hinreichend 
bestimmt. 
 
Zu g) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es erfolgt keine Einschränkung von Farben, Anforderung 
werden nur an die Farbhelligkeit gestellt. 
 
Zu h) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Satzungsgebiet sind historisierende Schmuck- und 
Zierelemente an Neubauten untypisch. Durch die 
Erhaltungssatzung soll nicht auf eine historisierende 
Neubebauung hingewirkt werden. Neubauten sollen sich in 
ihrer Gestaltung in das Erscheinungsbild der Stadtgestalt 
einfügen, ohne die erhaltenswerte städtebauliche Gestalt 
und Eigenart zu beeinträchtigen. 
 
Zu i) 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Die Beschreibung in der Begründung wird entsprechend 
ergänzt. 
Gliederungselemente und Fensterrahmen in anderen 
Farben als weiß stellen einzelne, begründete Ausnahmen 
an historischen Denkmal-Gebäuden dar. Sie sind im 
Satzungsgebiet somit untypisch. Daher wird die 
Anforderung insbesondere an weiße Gliederungselemente 
beibehalten.  
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Zu 2.4 
 
j) 
 
 
 
k) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) 

 
 
 

 
Zu j) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Durch die Erhaltungssatzung soll nicht auf eine 
historisierende Neubebauung hingewirkt werden. Eine 
behutsame bauliche Weiterentwicklung ist erwünscht und 
soll nicht verhindert werden. Neubauten sollen in 
zeitgemäßer Erscheinung verwirklicht werden und sich als 
neue Gebäude einfügen.  
Dementsprechend werden Fenster bei Neubauten ohne 
horizontales Gliederungselement (nicht als „Berliner 
Fensterformat“) ausgebildet. 
In der Begründung wird begrifflich dargestellt, dass es sich 
bei den vorhandenen Teilungs- und Gliederungselementen 
der Fenster um mittige, senkrechte Stulpe, Pfosten oder 
entsprechend breite Sprossen handelt. 
Ein vertikaler feststehender Mittelpfosten kann nicht 
vorgeschrieben werden. 
 
Zu k) 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Eine einheitliche Fenstergliederung über die 
Gesamtfassade ist im Satzungsgebiet untypisch. Prägend 
ist vielmehr ein symmetrisches, harmonisches Fassadenbild 
mit durchaus in Form und Gliederung unterschiedlichen 
Fenstern. 
Konstruktive Anforderungen können nicht gestellt werden, 
dementsprechend können anstelle glasflächenteilender 
Sprossen auch aufgesetzte Sprossen genutzt werden. 
 

Zu l) 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Rechtschreibfehler werden korrigiert. 

 


